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„S i le r o i  s a v a i t 11 elit le peuple! ces paroles sont une espece 
d’ invoeation, et une preuve de la confianee ! (ju’ on a en lui.

lle P esprit (les lois
livre XII.  chap. 23.

Botli liberty and property are precarious, unless tlie possessors liave 
sense and spint enough to delenrí ttiem.

D »  B A L LA G ! G É Z A .)
I.etters of Június,

deilionlion lolhe english nnlion

Wir •wiirden uns schitinen Jederman ge fallen zu habén ; all unser 
bescheidenes Streben ist nur dahin gerichtet, das Wohlwollen dér Ehrlich- 
denkenden zu verdienen.

F.in iteiilselier l'lireimjann.

Ne bftntsd a magyart
/rínyi M.



INHALT.

Eine nützliche Ilypothese betreflend die Lösung dér ungarischen 
Páriáméntsfrage. — Die Hypolliese muss angenoinmen werden. — Die logi- 
schen Folgen dieser Annalime. — Unser geschriebenes Recht ist klar wie 
die Sonne, aber mán ignorirt es, weil mán sicb dazu für genug stark vriihnt.
— Wer ist rerolutionar? — Selbst wenn wir kein positives Recht für uns 
liatten, die Alles pro domo sua berechnende Staatskluglieit würde und müsste 
den Wunsch dér Nation als ein Recht acliten und vollziehen. — Die moralische 
Reprasentanz dér Nation. — Dér Kern dér ungarischen Parlamentsfrage.
— Die Art ihrer gesetzlichen und praktischen Lösung . . . dérén leitender 

Gedanke. — Die Lösung des Problems dér ungarisclien Parlamentsfrage ent- 
halt schon in sicb die Lösung dér tibrigen brennenden Fragen. — Morali­
sche und praktische Vortheile dér projeclirten Lösung für die Gesammt- 
Monarchie , hesonders aber für die Völker jenseit dér Leitlia. — Einwen- 
dungen. — Anhvort darouf. — Schluss.





(Uebers. aus unserem ungarischen Maimskripte.)

AVir besitzen nicht die Kiinst Allt'S auf 
ein Mai sasén zu kőimen; ja in dér Tliat, 
Alles lasst sich auch nicht mit einem Worte 
sagen: hingegen mit etwas vrenig Geduld 
mid Aufmerksamkeit, kaim maii Alles, 
selbsl die scliwersten mathematiselien 
Probleme v e r e i n f a c h e n .

Newton.

In den exact. Wissenscbaften spielt oftmal die Hypotliese 
eine nützliche Rolle, führend uns wirklich zur Begründung ge- 
suchter Thatsaclien. Nun warum sollten wir uns nicht auch in 
dér Politik, und zwar je tz t , betreffend die Lösung dér ungari­
schen Parlarnentsfrage, einer Hypotliese bediencn? Kelne 
griindliche Ursache stelit dicsem entgegen, ja im Gegentheil 
mehrere dérén streiten miíchtig daíür.

In seinen Staats-Weisheitvollen „ Discorsi sopra la príma 
deca di T. Livid'' dér Tiefdenker Machiavelli, und nach ihm 
mehrere nannten die Politik einc Wissenschaft dér Exigenzien 
(déllé esigenze). Und wirklich treífend. Die dem Leben ent- 
quollenen rechtlichen Exigenzien, sind in dér That das Leben 
selbst . . . solclie, gehörigen Monientes, richtig zu erkennen, 
und ihnen nach dér Weisung dér Logik dér Zeiten Folge zu 
leisten . . .  ja dies bildet die hohe Aufgabe dér Staatsgewalten 
. . .  die Pllicht dér Regierungen.

Das allgemein bekannte vcrhiingnissvolle Urtheil lautend 
„Zu spat“ führte schon eine kurzsichtige und pflichtvergessene 
Htaatsgewalt . . . ja jede Regierung, dérén bornirte und selbst- 
süchtige Politik den Staat in ein Gefángniss zu verwandeln 
sich nicht entblödet . . . einer sicheren Katastrophe entgegen.

All dies stcts vor dem Auge haltend, versuchen wir die 
Natúr dér oben angedeuteten llypothese, die uns zur í'raglichen 
Lösung íubren soll, zu analysiren :

Nehinen wir an, und warum sollten wir es nicht 
annehmen? dass dér ungarische Reichstag ebenso loyal 
isi, wie dér osterreichische Reichsrath.
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Néhaién wir an, und die kritisch gesammelte Er- 
fahrung berechtigt uns zu dér Annahme, dass dér un- 
garische Reiehstag, mindestens eben so richtig die 
,,gégénwártige“ Wissenschaí't dér „gegenwartigen“ Exi- 
genzien zu erkennen und zu begreilen vermag, als dér 
österreichische Reichsrath. Ferner

Nehmen wir an, dass sowohl dér ungarische Reichs- 
tag, als auch dér österreichische Reichsrath, alsó beide, 
sich dér hohen eben berührten Aufgabe erinnernd, 
ihrer, dieser Aufgabe entsprechenden Pflicht, nach be­
stém Wissen und Gewisscn, nachkonnnen wollen. Und 
dies muss mán voraussetzen, widrigeníalls miisste mán 
annehmen, dass beide, das obenerwahnte „verhangniss- 
volle Urtheil“ über sich íallén zu lassen entschlossen 
sind. Endlich

Angenoinmen, dass die osterreichischen Minister, 
eben so wie die ungarischen Minister, ihr Vaterland 
lieben, und in dessen rechtlichen Interessen und Exi- 
genzien loyale Freunde dér Monarchie, alsó Todes- 
íeinde des im gewöhnten Sinne aufgefasstenMachiavel- 
lisrnus sind.

Wenn wir nun dicse so analysirte Hypothese annelimen 
. . und wir miissen sic annehmen, sonst ist eine andere, oben 
sclion leicht berührte Voraussetzung, namlich jene dér beider- 
seitigen Illoyaütat, dér Unfáhigkeit, des Uebelwollens, und dcs 
Misstrauens begründet, was vorauszusetzcn , unpolitisch, un- 
recht, und unheilbringend wiire ... wir wiederholen, habén wir 
nun die analysirte Hypothese angenommen, so sind wir mora- 
lisch und logisch gezwungen anzunehmen

1. Dass die Staatsgewalten, selbstverstandlich jede in 
ihrer Sphare, sich bestrcben werden ihre hohe Aufgabe, objec- 
tiv im Interessé des Staates, alsó nicht subjectiv im Privatin- 
teresse dér Person zu realisiren, oder, was gleichbedeutend ist

2. Dass dér ungarische Reiehstag, wenn die rechtlichen 
Exigentien es gebieten, ebenso gut die ihm unterbreiteten, die 
Gemeinniitzlichkeit bezweckenden Gresetzvorschlage (bilis) alsó 
auch jene, welche die Finanzen, und die öffentliche Kriegsmacht, 
sammt dérén logischen Consequenzen, betreffen, gutheissen und 
votiren werde, wie dér österreichische Reichsrath.
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3. Dass die österreichischen eben so, wie die ungarischen 
Minister, eingedenkt ihrer vaterlándischen Pílicht und Dienst- 
stellung, den betreffenden Gesetzen gemiiss regieren, alsó mit 
legalen Mitteln einem legalen Zwecke zusteuern werden.

Ungarns Staatsvertriige, seine Gesetze seit 1000— 1526 
und seit 1527— 1848 kann Jedermann lesen; sie sprechen uns 
das Reclit zu. Sie sagen : 1) dass das Land unabhiingig, das 
Volk frei, seine Legislation, selbstverstandlich innerhalb dér 
betreffenden Landesgrenzen, rechtlich stets eine souveraine war 
und ist; 2) dass die ungarische pragmatische Sanction von 1723 
das „indivisibiliter ac inseparabiliteru ausschliesslich nur in dér 
„Personalunion“ kennt und heiligt.. .  Und dieses Reclit Ungarns

Um mit Napóleon 1. (in Campo Formio) zu sprechen, ist 
klar, wie die Sonne selbst... alsó wer unser Reclit nicht sielit, 
dér ist moralisch und intellectuell blind . . . Eben darum würde 
fást ein politischer Feliler sein in dicsér Beweisführung weiter 
zu schreiten, mán würde dadurch das Gesetz dér Sparsamkeit 
unnütz verletzen . . . mán könnte uns sarkastiscli zurufen: Quis 
negat? alsó ihr kennt wohl unser Gesetz und Reclit, aber ihr 
wahnet eucli genug machtig, um es zu ignoriren, ja es missacliten 
zu können! Vielleicht habét ihr eucli, aus dér, selbst vonFried- 
rich II. von Preussen missverstandenen geschichtiiclien Philo- 
sophie Machiavellid, die traurige Lehre „Gott halt stets mit 
dem Starkeren“ irriger Weise abstrahirt!

Einen staatlich-öffentlichen Wortbruch zu heiligen ,.. ein 
Gesetz, ausser dem Wege des Rechtes einseitig und eigen- 
máchtig, sobald es unbequem geworden, zu beseitigen . . . 
heisst: die Bahn dér Revolution zu betreten . . . heisst: 
das Recht des Starkern geltend zu macheti. Nun aber, abgese- 
hen von dér, für die gewöhnlichen, zwischen Himmel und Erde 
kriechenden Mensehenkinder vorgeschriebenen Moralitiit, 
Éhre, und Gesetzlichkeit, erlaubt die Alles berechnende Staats- 
klugheit die Missachtung des Rechtes ? Wir, in dér fortschrei- 
tenden zweiten Halfte des XIX. Jahrhundertes, antworten: 
Nein . . . weil mán dem „Rechte des Stiirkeren“ ein anderes 
„Recht des Starkeren“  entgegen stellen kann. Alsó nach dér 
Logik dér ehrlich-friedlichen doeh immerhin berechnenden 
Staatsklugheit blieb uns allén, nichts Anderes übrig , als dem 
rechtlich bestehenden Gesetze zu folgen, oder wenn die con-



statirten rechtlichen Exigenzien so wollen, es im W ege des 
Rechtes zu ándern, ja abzuschaíFen.

Alles Uebrige , weil revolutionar, ist rechtliclx unmöglich, 
mid wir diesseit dér Leitha kőimen nicbt wollen solche Un- 
möglichkeit zu verwirklichen . . . aber aucli die Herren jenseit, 
dér Leitha , wenn sie die still betretene Revolutionsbalm ver- 
lassen wollen, können uns die Verwirklichung solcher Unmög- 
liehkeit nicht zumuthen. Alsó

UnsereWahl ist getrofFen; wir können einer Katastrophe 
entgegen gebén . . aber eigenhiindig können wir uns nicht 
entehren: wir können das Todesurtheil dér tausendjahrigen 
Landes-Unabhiingigkeit und Autonomie eigenhiindig niclit un- 
terzeicbnen . . . Dics verbietet dér Herr durch den Mund des 
Apostels Paul „werdet nicht Sklavenu, diess verbietet die er- 
erbtePietát fúr unsere Vater; diess verbietet die sorgendeAch- 
tung für unsere Kinder; diess verbieten: unsere Vaterlandsliebe, 
unsere Éhre, und unsere rechtliclien Exigentien, ja unsere 
rechtlich-gerechtfertigte Selbstliebc, denn warum sollten wir 
euch angehörcn, euch zum Herrn habén, wenn wir uns selbst 
angehören, und wie ehevor, z. B. vor zwölf Jahren, Ilcrr selbst 
sein können; diess verbieten eure, dem deutschen Bunde schul- 
digen, exclusiven Obliegenheiten; endlich verbietet diess unsere, 
so zu sagen beispielgebende- und fordernde solidarisclie Pflicht 
den andern freien und unterdrückten Völkern gegenüber. Alsó 
die religiösen , moralischen , gesetzlichcn und internationellen 
Exigentien gebieten, dass unser Reclit sovvohl durch uns selbst, 
als auch durch dritte Personeii geachtet sei.

Lhisere Walil, wie gesagt, ist getrofFen. »Wahlet min ihr 
Herren, zwischen dem friedlichen gesetzlichcn Reclitc Pngarns 
und dem unfriedlichen Kevolutionsrechte des Stiirkeren, das 
ihr, bis zűr Stimde , unter verschiedencn machiavellistischen 
Formen zu eurem und imserem Lhiheil phimj) ausgeübt, und 
ebenso lortsetzet . . . und was liabt ihr damit bewirkt? eine 
Knechtschalt im Osten, W esten, Nordeu und Síiden dér Mo 
narchie; Armuth überall, und demüthigende Olmmaclit ebenfalls 
überall—

Die Gcschiclite dér politisch-socialen Oekonomie dér Völ- 
ker ofFcnbart uns die Walirheit, dass die Knechtschal’t Alles, 
alsó auch den Leib, Geist und die produktiven Krafte des Vol- 
kes moralisch tödtet, demoralisirt. und degradirt, dass alsó die
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Regierungen dér unter dér Kneclitschaft gehaltenen Völker 
stets arm und ohnmáchtig sind. . . Dér gefesselte Geist arbeitet 
unzweckmassig, und nur die zweckmassige Arbeit, namlich jene 
des freien und unterricliteten Menschen, ist die Quelle des 
nationellen Reichthums, und dicsér ein Born dér Maciit. Sebet 
euch um!

Die oben besprochenc Kneclitschaft, Armuth, und Ohn- 
macht, ja diese Dreieinheit mathematiscb beweisenden Zahlen, 
und Thatsachen lassen sicli durch keine servile oder bezahlte 
Feder wcgbeweisen. Maii fiililt, sieht, und empíindet diess ! Wie 
steht ihr ? das denkende Ausland, ob eurer Ohnmacht et 
Compagnie, aclitet euch nicht, und ihr seid ohnmáchtig, weil 
das in Ferson und Eigenthumsrechte durch die willkürliche 
Vollziehung eurer Gesetze, besonders aber durch das unquali- 
licirte System eurer Straf- und Finanzgesetze beleidigte Iilland 
euch den Rücken gewendet... Alsó auch ilie, pro domo vestra, 
kaufmannisch berechnende Staatsklugheit, eure privát Inte- 
ressen, eure privát Exigenzien ratlicn euch die Aclitung unseres 
geschriebencn Rechtes an.

Aber selbst —  angenonimen, docli nicht zugegebeu — 
wenn wir auch kein juristiscli geschriebcnes Recht lur uns 
haltén, dér allgemeine Wunsch dér Kation — wir wollen hier 
ölnie aller juris-liction nur realistisch sprechen —  d. h. dér 
sicli allgemein oíFenbareude Wunsch jener denkenden, loyalen 
und unabhángigen Manncr die das patriotisciie Vertraucn íhrer 
Mitbiirgcr (abstrahiren wir fúr einen Moment davon) nicht im 
M ege dér gesetzlichen W ahl, sondern, so zu sagen, aufdem 
Gruiulc eiues patriotischen lnstinctes, erlaugt. derén Stimme 
darum das nielír liihlcnde als denkende Volk stets instinctmas- 
sigl’olgt in dér Tliat dér allgemeine Wunsch jener, die innere 
Stimme des Volkes moralisch representirenden, Maiiner, derén 
Zahl zu dér ZaJil dér sie clirenden Volkes addirt. moraliscli so 
grossist. wie die Zahl des ilincii stets l'olgendcn Volkes selbst. . 
ja die allgemeine Stimme jener Manncr, wenn ihr llcrren jenseit 
der Leitha auf dér Basis dér matiiematischen Staatsklugheit zu 
rechnen verstündet, wiirdet ihr als cin Gesetz acliten, und das- 
selbe ohne irgend cinen Hintergedanken in \ ollzug bringen.

Ihr Herren saget viellciclit „jene Miinuer fassen irrthüm 
heh das Wohl der Monarchie, der Dynastie, und (les Volkes
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auf;i Indem wir von dem Zeugnisse dér altén Geschichte, wel- 
che mán eine alté Fabei nennen konnte, absehen, zugleich ant- 
worten wir euch, dass eure nencste Geschichte, eure irrthüm- 
liche Auffassung unwiederlegbar bewiesen, und euren Zeit und 
Raum eben nicht durchdringcnden Scharfblick fiir immer 
gerichtet hat. Ja es ist so !

Fngarn, wenn auch rücksichdig seiner astronoinischen 
Fosition, weil fern vöm Meer, minder begünstigt, docli Kralt 
seiner Grösse, seines natürlichen Reichthums, seiner produc- 
tiven Fáhigkeit,und dér Tapferkeit seiner Völker, ist, technisch 
gesprochen, das strategiscli-politische Haupt-Pivot dér Gross- 
macht-Stellung dér Monarchie... ja dérén eine Bedingung ohne 
welclier nicht. . . ist aber Ungarns Seele und Herz gégén Euch, 
so seid ihr das, was ihr in den letzten Jahren gewesen: ohn- 
machtig, und ungeaclitet.

Jn eurcm „verstarkten" Reichsrathe ist das ernste Wort 
dér Schrift in Dániel „M enc, Tekéi, Peres“ betrelfend den, 
durch Unweisheit herbcigefúhrtcn Zustand dér Monarchie ge- 
l'allen. Nehmct Act davon! Iiielten wir die Poesie,nicht für ei- 
nen gelinden Walmsinn, würden wir die folgenden, obgleich 
unklassischen Verse íur wahr haltén.

Si quos iratus ad poenas deus trahit 
Auferre mentem prius sólet iis,
Ut suas in clades velut coeci ruant.

Nunmehr steht die ungarische Parlaments-Frage in ihrer 
staatlichen Grösse unserem kritischen Auge vor. W ie  s o l l e n  
w i r  s i c  g e s e t z l i c h  u n d  p r a k t i s c h  l ö s e n ?  d. h. 
wie kann unserem allgemeinen Wunsche Genüge geleistet 
werden ? dem zufolge die rechtlichen Exigentien zu realisiren, 
alsó die wohlverstandenen lnteressen dér Dynastie sowohl. als 
auch dér, unter dérén Scepter stelienden Völker zu beschirmen, 
zu befördern, und zu sichern sind... besonders, wie, selbstver- 
standlich, bei dér vollsten Achtung des ungarischen Rechtes, 
alsó auch dér ungarischen pragmatischen Sanction vöm 1723, 
die Aufrechthaltung dér Monarchie, und ihre, dem etwa feind- 
seligen Ausland gegenüber politisch-militarische Einheit zu be- 
werkstelligen sei?

Wenn wir ein Raisonnements-Product, dér Bündigkeit 
wegen, in lapidar Styl, aussprechen, so haltén wir es für über-
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flüssig dcssen Factoren anzufuhren, und umgekehrt sind
doch aolche selbstverstiindlich; diess bemerkend, wir beant-« 'worten die schon bekannte Frage.

In dér, im weiteren Sinne des Wortes verstaudenen Re- 
gierung-Sphárc, ist die Rolle dér Gnade und Willkühr stets 
von Übel. . . iiirer menschen-möglichen Entl'ernung willen, stel- 
len beidc (d. h. die ungarische und österreichische) Legislatu- 
ren niclit eine einfache und Sanctionslose Instruction aus. .. 
sondern sie werden unvcrziiglich cin gleichlautendes, gleich- 
verpflichtendes, erschöplendes, mathematisch-bestimmtes, und 
flem Buchstabe nacli auszidegcndes V era n tw ortlich k e its - 
G e s e t z  bringen, jené gegenseitigen Pflichten, und Verhalt- 
nisse dér Minister und die Geschaftsordnung bctreflend, nach 
welcbcn die, im Sinne dér pragmatischen Sanction vöm 1723, 
auf die Gesammt-Monarchie als solchc Bezug bábeliden Gesetz- 
vorschliige , zwischen den ungarischen und österreichischen 
Ministern gehöriger Zeit zu verhaudcln , und zur delinit ivén 
Feststellung gebracht werden müssen. Das derart lorimdirte 

Verantwortlichkeits-Gesetz wircl die Stelle —  um uns 
so auszudrücken — eines politischen Clironometers vertreten.. . 
ohne Chronometer ist keine Regularitlit, oime Regidaritat kel­
ne Verkcttung: keine Vereinbarung denkbar. Dieses Gesetz 
ist das arclnmedische Hypomocblion unseres parlamentarischen 
Problems . . . und — wenn angenommen und befolgt — bűdet 
zugleich das e r s te  S t á d i u m  in dér Lösung dér ungarischen 
Parlaments-F ragé. Finen solehen, wie dér in Frage stehende, 
Gesetzvorschlag, werden wir, sobald es nützlicb erscheinen wird. 
dem geneigten Leser vorlegen. Hier bemerken wir nocb, dass 

D ie, natürlicher weise ciner Wahl zu entquellenden 
Parlaments-Commissionen beider Gesetzgebungen, schon auch 
darum wiirden dem fraglichen Zwecke nicht entspreciien, weil 
die Parteien-WahI nicht selten Miinner ohne walirer Faclikennt- 
niss, ohne diplomatischer Ruhc liefert. Es ist, selbstverstand- 
lich, ein infinitesimal grosser (Jnterschied zwischen einem rein 
denkenden wirklichen Faehmann mit grossem Horizont, und 
einem nur dem Namen nach Faehmann, dessen Schadel halb 
denkt, und halb wachend-traumt. LTnd vvahrlich mit solchem 
Hirn-Material, mit solehen Geschiifts-Factoren liisst sich nichts, 
was eclit und sterling ware, erzielen. So die Wahrscheinlich- 
keitsrechnung ! Exempla forent odiosa!
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Die Finanzen und die öffentliche Kriegsmacht sammt 
dérén logisclien Folgen, bilden zűr Standé den Kern dér un- 
garischen Parlaments-Frage . . . wir schreiten darum in dér 
Antwort weiter. Uie zwischen den ungarisclien und österreichi- 
schen Finanzministern, und zwischen den ungarisclien und 
österreichischen Kriegsininistern, alsó zwischen diesen vier, 
gesetzlicii von einander unabhangigcn, docli verantwortlichen 
Staatsmannern, gesetzlicii fortwiilirende Verbindung . . . d. h. 
die, zwischen ihnen, auf dem, durcli das Verantwortlichkeits- 
Gesetz bestimmten Terrain dér kritisch constatirten und ob- 
jectiv beurtlieilten Tliatsacheti, stattgefundenen Berathschla- 
gungen künn e n folgereclit eine Vereinbarung herbeiführen ... 
und wciin, nacli unserer llypothese, diese verantwortlichen 
Staatsmiinner von ilirer Pflicht, Loyalitat, und Vaterlandsliebe 
beseelt sincl, tn iisse  n nothwendigerweise den gesucliten Er­
idig, als ein Product, so zu sagen, ilirer mathematisch-politi- 
schen Operation, ergcben. Siehe das z w e i t e Stádium in dér 
Lösung dér ungarisclien Farlaments-Frage !

Dér so auf dér gesetzlicii ausgcsteckten Bálin erzielte 
Eridig, wenn maii will, das Product, bezüglicli, ilessen jener 
constitutive Theil, welcher sich auf die Gesammt-Monarchie 
als solclic bezieht, in Gesetzvorschlag (bili) gekleidet, und mit 
constatirten alsó umviderlegbaren Üaten gerechtfertigt, wird 
durch die betrelfenden JMiuister dem ungarisclien Reiclistage, 
und dem österreichischen Reichsrathe vorgelegt werden. Alsó

Durch das ungarische Finanz-Ministerium werden zwei 
ausführliche, bestimmte , und begründete Budgets, derén eines 
den Etát Ungarns, das andere jenen betriíft, dér sich auf die 
Gesammt-JMonarcliie als solclie bezieht, auf den Tisch des Re- 
presentanten-llauses niedergelegt

Die Gesetzgebung, wenn unsere analysirte llypothese 
síelit, wird dér, aus rechtliclien Exigenzien und Gemeinnütz- 
lichkeit objectiv abstraliirten Richtung folgen miissen, und 
eben darum wird sic nicht dér subjectiven Willkühr folgen 
können. Sie wird alsó die Budgets in objectiven Sinne verhan- 
deln, ilire specicllen Punktc prüfen, und jc  nádidéin ilire pa- 
triotische Pllicht es mit s eh bringt, dieselben gutheissen, au- 
dern, oder verwerfen.

Nicht anders veriiíilt sich die Saclie mit dér Bili dér 
Kriegsmacht —  wenn die Jiier bezügliche legislatorische Reso
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hition, eigentlich dérén, in Feuerbuchstaben leuchtende Beweg- 
grund, sich aus dér unbedingten Nothwendigkeit derunmittel- 
baren oder rnittelbaren Landeswelír, ferner aus dér staats- 
mannisch aufgefassten pragmatischcn Sanction, oder endlich 
aus anderen. brennend-auftauclienden, durch den politischen 
Zeitmesser angezeigten Factorcn ergiebt, und zu Alles überwül- 
tigenden rcchtlichen Staats-Exigenz wird.... W er würde es wa- 
gcn dieser imperativen Macht sein, selbstverstandlich unnützcs 
Vető entgegen zu stellen? vielleicht die ohnmaclitigc Tollheit,der 
Unsinn, oder dér Vaterlandshass—  Alsó weder dér politische 
Fanatismus, und unzeitige Enthusiasmus , noch die politischen 
Simpathien oder Antipathien sind genug miichtig, um gé­
gén solche in dér Natúr dér Dingc liegendc Resolution, ihren 
Einfluss geltend machen zu kőimen ; derartige, mit Ruhc und 
Kaltsinn votirte Resolution, wird ein folgerechtes Product je- 
ner zu wehrenden Factoren sein, die mán: National-Ehre, Un- 
abhiingigkeit und Freiheit nennt. Siehe das d r i 11 e Stádium 
in dér Lösung dér ungarisclien Parlaments-Frage!

Dieser leitende Gedanke: dér, behufs dér Lösung un- 
sererFrage, so fixirte politische BegriíF, welcher anlangend 
die Minister-Portfeuilles dér Finanzen und des Krieges hier 
möglichst kurz analysirt wurde, kann auch auf die übrigen re- 
gierungbildenden Ministerien angewendet werden. wenn niim- 
licli zwischen den zwei fraglichen Regierungen im Wege re- 
spectiver Legislaturen, Gegenstande auszutragen sind, welche 
ilirer Natúr nach, die Gesammt-Monarchie als solche betreffen.

Sei es uns erlaubt noch eines Vortheils, dér vöm Stand- 
punkte dér Politik sowohl, als auch jenem dér Psychologie ei- 
ne gewisse Beachtung verdient, zu crwalinen, jenes Vortheils, 
welcher aus den Verhandlungen, die zwischen den ungarisclien 
und österreichischen Ministern, vvohlbemerkt, auf dem, durch 
das obenberiihrtc Verantwortliclikeits-Gesetz bestimmten W e­
ge stattíinden miissen, Air die Monarchie, besonders aber für die 
Völker jenscit dér Leitha entsteht. Analysircn wir:

Die unter dér tausendjahrigen, alsó im Bódén dér Zeit 
eingewachsenen Verfassung lebenden ungarisclien Ministcr, 
kraft dér ebenso altén Freiheitstraditionen, kraft des, ihren 
Viitern, und ihnen selbst zu Blut und Natúr gewordenen Con- 
stitutionalisme, würden den Ministern jenscit dér Leitha mo-
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ralisch und gesetzmassig das controlirend-politisclie Gleiclige- 
wiclit haltén___

Jenen Ministern die unter dem diplomatischen Halbschat- 
ten dér kaum gebornen Halbverfassung Mlene machen wiir- 
den, síeli nacli ihrem besten Wissen und Gewissen, in dem fa- 
mösen Handwerk des mit tausendjahrigen moosbekrönten Ab- 
solutismus verfassungsmassig zu üben. - ja

Jenen Ministern, die iliren, Zeit und Kraft tödtenden 
bureaucratischen Traditionen zufolge, noch lange-lange Zeit 
die ererbte Neigung zu . mit politischem und national-occono- 
mischem Fiasco endigenden Experimentationen bewahren wer- 
den. . . .  ja

Jenen Ministern, die mit ihrer eingesaugten Erziehung, 
und ihrem recht unschuldigen, daher auch ganz polizeimassi- 
gen Unterricht nicht begreifen können, wie mán diesseit dér 
Leitha so wenig erzogen und unterrichtet, und in Folge des- 
sen, melír als die guten und gelehrten Kinder jenseit dér Lei­
tha unfiihig ist, ihre wohlgemeinten ministeriellen Intentionen 
gebührend zu würdigen, denen gemiiss, beliufs dér Ordnung 
und des Schutzes, allén Völkern das süsse patriarchalische 
Gangelband mit scheingesetzlicher Hand anzulegen ware; ohne 
Disciplin ist ja keine Ordnung! und wo keine Ordnung 
hersclit, ist keine Sicherheit dér Person und des Eigenthums, 
folglich aucli keine Freiheit möglicli. . . .  ja

Jenen Ministern, die ihrer gewöhnten, sehr libcralen 
Denkungsart folgend, nicht begreifen können, dass mán dies­
seit dér Leitha gar keinen Sinn für eine deutscli-kleinstaatlich 
gegliederte Ordnung, und, im Widerspiel zu Rechtstaat, gar 
keinenGeschmack für cinen organisch disciplinirten Polizeistaat. 
hat, wo mán das himmlische Vergnügen geniesst, die öffentli- 
clien Gelder improductiv verwendet zu selien.. . .  wo die Steu- 
ern verhaltnissmassig gross, dafür aber als Ersatz, die Sicher­
heit dér Person und des Eigenthums recht Idein ist —  wo mán 
aus den Menschen nur geliorsame steuerzahlende Automaten 
maciit. . . .  wo nur dass erlaubt ist, was die schwankend-styli- 
sirten Gesetze und elastische dunkle Verordmmgen direct ge- 
statten, im Gegensatze zu dem: dass alles erlaubt sein nnisste, 
was dér unbewegliche Buchstabe des „gerechten“ Gesetzes direct 
nicht verbietet . . . wo mán nach cinem polizeimassigen Regle­
ment denkt, spricht, und schrcibt; nach Reglement sitzt, stcht
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und geht; nacli Reglement betet, schweigt, und schliift; nach 
Reglement sich des schönen Lebens polizeilich und kindisch 
Ireut. . . .  wo mán (laut §.11 des österreichischen Gesetzbu- 
ches) das Denken, wer würde es glauben ? gnadigst erlaubt, 
wo mán alsó, „ohne zűr Rede gestellt werden zu können“ , den­
ken darf. .. .  ja

Jenen Ministern, die jung gewöhnt alt gethan, nicht be­
greifen können, dass mán ihrem ministeriellen Willen zuwider, 
und dem österreichisch-klassischen Unterrichte dér letzten zehn 
Jahre zum Trotze, hier diesseit dér Leitha doch so viel Sinn 
und Gesehmaek für die Begriindung einer Ordnung entwickelt. 
die zwar nicht dér preussisch-russischen, wohl aber dér unor-
dentlichcn englischen Ordnung, wo möglich, analóg ware----
wo weise Gesetzc lierrschen, Begriífe sich bekampfen, und 
Menschen doch in ehrliclien Frieden leben, wo erhabene Ideen 
auftauchen, und grosse Thaten zum Wohl des Volkes und dér 
Menschheit vollbracht werden . . . .  ja

Die ungarischen Minister würden zu Nutz und Frommen 
dér Gesammt-Monarchie das controlirend-politische Gleichge- 
wicht jenen Ministern haltén, dérén Diplomatie und Politik 
uns an das XVIII. Kapitel des „II Principe“ von Machiavelli 
so machtig erinnert, und in dér That verdient dieses Kapitel 
Jedermanns Beherzigung----

Unser natürliche Karakter ist viel zu positiv, um uns 
poetisch-politischen Illusionen hinzugeben, ungeachtet dessen, 
glauben wir doch gerne an ciné gegcnseitige Loyalitat, darum 
haltén wir auch an unserer zergliederten, mit dem projectirten 
Verantwortlichkeits-Gesetze in Verkettung gebrachten Hv- 
pothese fest.. . .

Ihr, iiber Alles, was zu wissen und nicht zu wissen mög- 
lich ist, mit afiectirter Fachmiene und begriffarmer Beredsam- 
keit gliinzend sprechenden Mittelmiissigkeiten behauptet ,,un- 
sere Idee sei unpraktisch“ wohlan , beweiset es, jedocli mit lo-
gischen stichhaltigen Grümlen___ dabei aber erinnert euch
dér Wortc jenes Kriegers, dér von einem parlirenden Eisen- 
fresser damit Abschied nahm: ich schlage mich nur mit Káno­
nén . . . .  auch wir, für jetzt, schlagen uns nur mit schlagenden 
Griinden. Ihr sagt:

Unsere Idee ffihre zűr Zweigliedrigkeit, zűr politischen
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Binomie, zugegeben, aber beweiset es, dass — wohlbcmerkt in 
dér zweiten Hallte des XIX. Jahrhundertes, ferner in gegebe- 
ncn, moraliscli unabanderliclien Verhaltnissen — die Monar- 
chie als ein eingliedriger mononomischer Staat, wohlbemerkt, 
íur die Dauer, politisch möglich sei. Ihr habt dieses versuclit, 
ja aucli fortgesctzt. . . .  und dér allerdings iiusserst glanzende 
Erfolg ! berechtigt eucii wirklich zu — beten: Herr íiihre uns 
nicht in die Versuchung dér Fortsetzung, sondern erlöse uns von 
unserem üblen einlieitlichen Traum... Wenn ihr uns saget: „W ir 
habén kein Vertrauen zu eucli Ungarn“ , nun mit dem namlichen 
Rechte erwiedern wir euch: „Warum sollten denn wir melír 
Vertrauen euch, als ihr uns, schenken“ . .. Wenn ihr jenseit dér 
Lcitha, vergessend die Geschichte fragct: Und wenn die Un- 
garn ihr Wort nicht haltén, was dann? so sei es uns gestat- 
tet euch auf eure Geschichte zu erinnern, und zugleich sagen : 
Und wenn ihr euer Wort nicht haltét, was dann?

Noch einmal sei gesagt, wir glauben an ciné gegenseitige, 
durch den katliegorischen Imperativ dér Selbstcrhaltung ge- 
botene Loyalitat.. . Sollte Alldem zum Trotz, doch unser Glaube, 
gleich den feenhaften „dissolving Views“ vergehen, alsdann 
— wir weissagen nicht, wir folgern —  werde friiher, als mán 
es glaubt, die fatalistische Epoche eintrcten, welche ein öster- 
reichischer Minister weiland seligen Andenkens, soll mit den 
Worten: „aprés moi le délugc“  gekennzeichnet hahen.

Pest, 1861. Druck von J. Beimel und Busil Kozma.
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